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Die Abgeordneten zum Nationalrat Svihalek, Wolfmayr, Keppel­

müller, Dkfm. Ilona Graenitz und Genossen haben am 3. Juni 

1994 an mich eine schriftliche Anfrage mit der Nr. 6770/J 

betreffend rechtliche Probleme im zusammenhang mit der Ver­

packungsverordnung und der ARA gerichtet. Auf die - aus Grün­

den der besseren Übersichtlichkeit - in Kopie beigeschlossene 

Anfrage beehre ich mich, folgendes mitzuteilen: 

Vor Erlassung der Verpackungsverordnung ist vom Bundesmini­
sterium für Umwelt, Jugend und Familie gemeinsam mit der 

Bundeskammer der Gewerblichen Wirtschaft die Untersuchung des 

Aufbaues eines Systems zur Sammlung und Verwertung von Ver­

packungsabfällen in Österreich in Auftrag gegeben worden, 

ziel der Studie war die Untersuchung von Sammel- und Verwer­

tungssystemen, sowie die Definition von Rahmenbedingungen zum 

Aufbau eines umfassenden flächendeckenden Systems zur Samm­
lung, Sortierung und Verwertung von Verpackungsabfällen unter 

Berücksichtigung bereits bestehender Systeme. De facto wurde 

auf Basis dieser Studie das System der ARA AG und ihrer Bran­

chenrecyclinggesellschaften von Seiten der Wirtschaft errich­

tet. 
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Auftragnehmer dieser Studie war die Firma Arthur D. Little 
International, Inc., Gustav-Stresemann-Ring I, D-6200 Wiesba­
den. Die Vergütung dieser Leistung betrug öS 3.600 000,--, 

wobei das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 

einen Anteil von ÖS 1.200.000,-- zuzüglich ÖS 240.000,-­

Mehrwertsteuer, zu erbringen hatte. Als Subunternehmer der 

Firma A.D.Little war die Gruppe "aVa" (Arbeitsgemeinschaft 

Verpackungsentsorgungssysteme Austria) tätig. 

Eine weitere Untersuchung, die "Abschätzung der als Abfall 

entsorgten Verpackungsmengen Österreichs 1991" wurde im Auf­

trag des Bundesministeriums für Umwelt, Jugend und Familie 

von Ass. Prof. Univ. Doz. Di. Gerhard Vogel und dem Österrei­

chischen Institut für Verpackungswesen durchgeführt. Die 

Kosten für diese Studie betrugen öS 996.408,-. 

Darüberhinaus konnten Grundlagen und Erfahrungsberichte aus 

dem vergleichbaren Ausland herangezogen werden. 

Die Verknüpfung von Ziel- und Maßnahmenverordnung ist notwen­

dig, sinnvoll und rechtmäßig. Festzuhalten ist, daß das Ver­

bot der Gleichzeitigkeit von Ziel- und Maßnahmenverordnung 

sich nur auf Waren, nicht hingegen auf Verpackungen bezieht. 

Der Gesetzeswortlaut ist diesbezüglich eindeutig. Mit der 

Einschränkung betreffend Waren soll Rechtssicherheit geschaf­

fen und verhindert werden, daß basierend auf einer Zielver­

ordnung Maßnahmen der Wirtschaft vorbereitet und gesetzt 
werden, die durch die Erlassung einer Maßnahmenverordnung 

unterlaufen würden. Dies wäre im vorliegenden Fall keines­

falls gegeben, da ein Gesamtkonzept vorgelegen ist und für 

Waren, die einer Maßnahmenverordnung unterliegen, die zusätz­

liche Erlassung einer Zielverordnung zulässig ist. 

• 
.. 
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Die ARA hat keinerlei rechtliche Legitimation, eine ausreichen­

de Lizenzierung zu erzwingen. Sie hat jedoch bei Vertragspart­

nern die Möglichkeit der Überprüfung bezüglich ausreichender 

Lizenzgebührenzahlung. 

- Die Verpackungsverordnung sieht sowohl die Möglichkeit der 

eigenen Erfüllung der Pflichten ("Selbstentpflichtung"), als 

auch die Teilnahme an einem flächendeckenden Sammel- und Ver­

wertungssystem vor. 

- Die Einhaltung der Bestimmungen der Verpackungsverordnung wird 

sowohl vom Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie, 

als auch von den Ländern gemäß § 33 AWG stichprobenartig über­

prüft. 

- Seitens der ARO wird nur der Verpackungsanteil in der Altpa­

piersammlung finanziert. Der Druckereierzeugnisseanteil der 

Altpapiersammlung wird von den Kommunen finanziert. 

Nach Befassung der Verpackungskommission wurden anerkannt: 

1. die ARO (ohne Ökobox) (Papier, Pappe und Kartonagen) 

2. die AGR (Glas), 

3. die ARGE-V + ÖKK (Kunststoffe und Textilien), 

4. die ARGE-V + ALUREC (Aluminium), 

5. die ARGE-V + VHP (Holz), 

6. die ARGE-V + AVM (Verbunde) und 

7. die ARGE-V + FerroPack (Eisenmetalle) 

8. die ARGE-V (Keramik). 
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Eine befristete Anerkennung erfolgte weiters für das 

Ökobox-System, wonach Getränkeverbundkartons in Überein­
stimmung mit den Beschlüssen der Verpackungskommission vom 

26. August 1993 im System der Leichtfraktion gemeinsam gesam­

melt werden können, um die Flächendeckung zu gewährleisten. 

Für die Anmeldung eines flächendeckenden Systems wurde fol­
gender Anforderungskatalog erarbeitet, der bisher allen Be­

schlüssen gleichermaßen zugrunde gelegt wurde: 

* Firma und Sitz des Antragstellers 

- Angaben über die Rechtsnatur der Durchführenden 

(allenfalls Subauftragnehmer) 

* Beschreibung der zu sammelnden Abfälle: 

- Gliederung nach erwarteten Stoffgruppen 
- Angaben darüber, welche jeweils gemeinsam gesammelt 

werden 

* Angabe des Sammelgebietes 

* Beschreibung der Sammelbehälter: 

- Anzahl und Kubatur 

- Angabe der Haushalte pro Sammelbehälter unter 
Größenangabe und Anzahl der Abholungen pro Jahr (falls 

saisonale Änderungen geplant, auch Angabe der 

Abänderungen) 

- Vorlage der Genehmigungen zur Aufstellung der 

Sammelbehälter (sofern es sich nicht um eine Gebietskör­
perschaft handelt) 

* Beschreibung der Transportlogistik 

- Angabe der Besiedelungsdichte und weiterer Transportwege 

inklusive allfälliger Zwischenstationen (lokale Umleer­
stationen) 

- Angabe der Transportmittel 
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* Beschreibung der Verwertungswege 

- Bekanntgabe allfälliger nachgeschalteter Sortieranlagen 

sowie deren Stoff flußdiagramm mit Mengenangaben nach 

Kapazität und Fraktionen 

- Bekanntgabe der Verwertungsanlagen: Abnahmegarantien, 
Prozeßbeschreibung, Sekundärprodukte, Entsorgung der 

nicht verwertbaren Reste 

* Kostenkalkulation 

Sind die obgenannten Voraussetzungen nicht erfüllt, bzw. 

werden die Bedingungen nicht eingehalten, ist ein System 

nicht mehr als flächendeckend zu betrachten. Die Konsequenz 
wäre in weiterer Folge, daß sich Hersteller und Vertreiber 
eines anderen Dritten im Sinne der Verordnung bedienen oder 
die Rücknahme und Verwertungsverpflichtungen selbst 'erfüllen 

müssen. 

Die Anerkennung des Systems alsflächendeckend bzw. dessen 

Aberkennung erfolgt durch das BMUJF. 

Die Verpflichtung, die zurückgenommenen Verpackungen zumin­
dest zu 80 Gewichtsprozent jedes Packstoffes wiederzuverwen­

den oder zu verwerten, trifft sowohl den "Selbstentpflichter" 

als auch den Betreiber eines flächendeckenden Sammel- und 

Verwertungssystems. 

Die Verwertung hat in jedem Fall in geeigneten und behördlich 

genehmigten Anlagen zu erfolgen, die dem Stand der Technik 

entsprechen müssen. 

Es haben sich daher sowohl die Branchenrecycling-Gesellschaf­

ten als auch die "Selbstentpflichter" bei der freien Auswahl 

der Entsorger bzw. Verwerter im Rahmen der abgeschlossenen 

Verträge diesbezüglich zu vergewissern. 
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Für die Genehmigung von Zwischenlagern ist in der Regel die 

Gewerbebehörde zuständig. Die Abfallbehörde hat Verfahren nach 
§ 28 AWG nur durchzuführen "sofern nicht eine Genehmigung nach 
§ 29 Abs. 1 AWG oder eine Genehmigung nach der Gewerbeordnung 

1973, dem Berggesetz 1975 oder dem Luftreinhaltegesetz für 

Kesselanlagen erforderlich ist". 

Von meinem Ressort wurden bisher weder Richtlinien noch Verord­

nungen für Genehmigungsverfahren erlassen. "Öko-Dumping" wird 

aufgrund der in der Gewerbeordnung bzw. im Abfallwirtschafts­

gesetz enthaltenen Genehmigungskriterien hintangehalten. 

Kriterien für die "thermische Verwertung" und "sonstige Behand­

lung" wurden folgendermaßen definiert: 

"Thermische Verwertung" ist gegeben, wenn eine definierte 

Stoffgruppe in eine für die thermischen Verwertung genehmigte 

Anlage eingebracht wird und die bei der Verwertung des Abfalles 

gewonnene Energie als Ersatz für Primärenergie verwendet wird, 

wobei diese Energiegewinnung im Vordergrund stehen muß. 

Die "sonstige Behandlung" umfaßt die biologische, chemische und 
physikalische Behandlung (auch die Sortierung und Fraktionie­

rung von Abfällen) sowie die Deponierung und die thermische 
Behandlung (Müllverbrennung). 

Seitens der Zementindustrie wird nunmehr beabsichtigt, 
Kunststoffverpackungsabfälle anstatt der konventionellen 

fossilen Brennstoffe einzusetzen. Genehmigungsverfahren sind 

derzeit bei den Abfallbehörden I. Instanz anhängig. Da die 

Ermittlungsverfahren noch nicht abgeschlossen sind, kann ich 

die gestellte Frage nicht abschließend beantworten. 
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Gemäß Beschluß der Verpackungskommission können definierte 
Stoffgruppen von Verkaufsverpackungen sowie Transportver­
packungen ausunbehandeltem Holz in dafür genehmigten Ver­
brennungsanlagen verwertet werden, wenn die anfallende Energie 
nach dem Stand der Technik genutzt wird. Zu diesen Anlagen 
zählen jedenfalls nicht Müllverbrennungsanlagen und Sondermüll­
verbrennungsanlagen. 

Diesbezügliche Konsumentenk'lagen sind in meinem Ressort nicht 
evident, da in der Regel sehr wohl eine Unterscheidung möglich 
ist. Eine einheitliche Kennzeichnung von Mehrwegsystemen ist 
auch international in Diskussion. Sollten Probleme auf treten, 

werden wir diese zu lösen versuchen. 

Um in den ersten Monaten nach Inkrafttreten der Verordnung die 
Konsumenten und die Wirtschaft mit den neuen Bestimmungen ver­
traut zu machen, stand die Informations- und Beratungstätigkeit 
durch Abfallberater, Gemeinden, Umweltverbände und meinem Res­
sort im Vordergrund. 

In einem Erlaß an die Landeshauptmänner wurde klargestellt, daß 
insbesondere während der Anfangsphase der Geltung der Verord­
nung bei geringfügigen Verstößen (= Fehlern) durch Letztver­

braucher im Sinne des § 21 VStG primär aufzuklären, allenfalls 
von der Ermahnung Gebrauch zu machen, aber in diesen Fällen 
keine Geldstrafe zu verhängen ist. 

In diesem Zusammenhang ist auch darauf hinzuweisen, daß Letzt­
verbraucher ohnehin keiner Rückgabepflicht unterliegen, wenn 

bestimmte Bagatellgrenzen nicht überschritten werden oder die 
Verpackungen einer zulässigen Verwendung oder Verwertung zuge­
führt werden. 
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Die ARA AG und deren Branchengesellschaften wurden seitens der 

Wirtschaft errichtet. Demgem4ß sind auch von dieser die 
Vorschriften des Kartellgesetzes zu beachten. 

Das BMUJF ist informiert, daß Anmeldungen nach dem 

Kartell-Gesetz erfolgt sind und einer Überprüfung unterzogen 

werden. 

ad 10 

Auch die Arbeiterkammer wurde - wie die anderen Sozialpartner 
auch - aufgefordert, ihre Kritik zur Verpackungsverordnung de­
tailliert darzulegen und Änderungswünsche bzw. geeignete Formu­
lierungen vorzulegen. 

An der grunds4tzlichen Linie der Verordnung wird und soll sich 

nichts 4ndern. Eine Nachjustierung der Verordnung wurde von mir 

nie ausgeschlossen. Detaillierte Änderungswünscne langten 
einige beim BMUJF ein. 
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199~ =ObF ~~ 
ANFRAGE 

der Ab~eordneten Svihalek , Il\Jol{-..$'! r , U'r"i.f ~f.lß.4 
und Genossen 

an die Btmdes~rin für Umwelt. Jugend und Familie 

. ".".-

betreffend rechiliche Probleme im Zusammenhang mit der VerpaclrungsverordnWlg und der 

ARA 

I.m.rner wieder wird von rechtswissenschaiiliche:n Instituten. Institutionen und Gur.a.chtemaui 
rechtliche Probleme mit der Verpackungsverardnung und mit dem System der ARA hinge­

wiesefi. Die Diskussion über die kartellrecht!iche Problematik ist eines der Beispiele. Ein 

Beispiel sind auch die immer wieder beklagten ''Trittbrcrnah.rer'', die I.)hne Lizenz~;enrag rillt 
;·: .. der ARA dennoc~ihre Verpack:uigen über die ARA-Schiene entsorgen. p~e bisher dUJrChge-
.". .,;, '.' • 0", 

filMen Kontx'ollera zeigen eine erschreckende Ur.kennmis lAnd Uninformienheit der beo 

troffeXien Betriebe übeX' ihre Verpflichtungen aus der Verpackungsverordnung. Ein weiteres " 

Bei~iel ist die Unglei~hbehandlung zwischen den Selbsrentpflichtem und der ARA i!ls ;1~ 
fläch~fideckendes System in der Verpack~gsverordnung und das e:urem unbefrieditgende'-­

System "Öko·Box", das der Akzepunzin der Bevölkerung keineswegs förderlich war. In der 

Abfallwrnschaft wiId immer wieder beklagt. daß es keine v'erbindlichen Richtlu"ien (gemäß 

AbfallwiItschaftsgesetz) für Verwener gibt. sodaß billige und ökologisch bederudiche Vf:.y;~ 

werrungsmethod~n wenbewerbsverzerrend eingebrach~ werden dürfen. Na.ch Meinung vieler 

ra.chleure hä~re man sich· be'vor ITI..an sich sehenden Auges in die bestehende Problematik 

begib't - durch eingehendere Untersuchungen und Infonnationenvor Edasslmg der VeTo 

pac.!cungsverordnWlg einige der heutigen Probleme ersparen können. Nach Meinung der 

umcX'2eichneten AbgeoX'dneten war die Erlassung der V~rordnung und die EirI.1üJ'1..rung eies 

ARA-Systems tiberhastet und nicht ausreichend ~orbereltet. was die t:rsache für VIele der 

jetzt al!.fu-etenden Mängel ist. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an die Bundesrn.irlJsr.eri..n für Umwelt. Jugend 

und Familie nachstehende 
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L ,Die V~ttmg is~ aus allgemeinen Reclusgmndsä::rell ve:rpfIkhreto dk nötigen Er­

hebWlg~ twd UntcrnlcbungeIl über die für eine Regeiung urA Um: Folgen maß.. 

gebenden TatsaChen in techniscber. ökonomischer und soz:i.a1er Hinsichr. anzustellen. 

Im speziellen enth.alren die: § 1 folgende des Abf.allwiruchaftsgesc:tzes weiu:re 

Vorgaoofi. 
Welche Un~uchtmgen h.aben Sie im De:ai1 vor Erlassung der Verpad:ungsver­

ordnung durclJfübren lassen bzw. beauftragt? 

Nerulen Si\; die Auftragnehmer. die Kosten für die Srud.iert insgesam: und geben Sie 

bitte einefi kum:n Abriß über die Ergebnisse. 

2. Im AbfallVllwchafugeseu wirdldar und eindeutig zwischen Mru3nahmen- und Ziel­

verordnungen unterschieden. Eine Zielverordnung darf keinerlei Bestandteile einer 

Maßnahmenverordnung enthalten. In der Verpackungsverordnung gemeinsam mit . 

der VerpalcU:ungsabfaU~Zielverordnung statuieren Sie jedoch eine RüclmarunepfIicht 
.'., .. ' ..... " 

für die HeKS'reller Und Vemeiber. 

Wie "elITfä~ sich diese Rücknahmepflicht mit der Ausgestaltung der Verpackungs- .' 

vt;roOOnung rus reine Zielverordnung? 

3. Immet wiOOer wiTd auf I'Minder!j?~zic:rungen" hingewiesen.. 

Welch~ rechtliche L:giri.nwion hat die ARA. um e~ ausreichende llienzierung zu 

enwingen? 

Wie wolle&! Sie sonst für den erforderlichen Li.renzierungsgrad sorgen'? 

Wie möch~n ~ie dies exelruti~ren und wer soll diese t\ufga.~ bewältigen? 

Wie möchw~ Sit; das "Trittbrettfahren" von Druckerzeugnissen bei der Altpapief~ 

sammlUK1g M&erbinden ohne entsprechende Druck.erzeugnb-VerordnW'lg'! 

4. Welche Sysrerne wurden bisher als flächendeckend ~erkamu'? 

Wekh~ Krirerien sind ftif diese A.!lerkennung maßgebend'? 

Wurden ruJe bisher anerlwult;n SYStem:: gleich.mäßig nach diesen Kriterien neur-. ' 

tei1&? 

Wurde die Anerkenmwg als "flächc:ndeckend" bisher schon einnul verweigert'? 

Be~reht für Sie die Möglichkeit des Widerrufes der A.nerkermung als 
"flächendec!a:nd "7 

Welche Kriterien sind für einer. Vv°iderruf maßgebend? 

Welche Rechtsform hat ,eiD derartiger Widerruf uod I.\'.:iche RechrsschutZins!l'U1TlCme 

könnten sicb daran knüpfen? 
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5. Das Bestdlcn eines flächt;ndfckenden SanuneI- und Verwemmgssysrems tmd die 

Einhaltung einer in der Verpaclcungsvcrordnung vorgegebenen Verwermtlgsquof.e ist 

. em wesentliches Makmal für die Entpflichnmg der Herstdler. VetUcibc:ruod. Letzt­
verbraucher. v.ä.b.rendden "SelbstentpfW:=htem" bis 1.7.1995 nur eine S:mn:ndquore 

von 40 % auferlegt ist. Auf der anderen Seite werden den "S~lbsten::pfliduem" 

gemäß Informationsschriften Ihres Ressom Nachweisverpflicbrungen auferlegt. die 

keine gesetzliche Deckung haben. wie z.B. der Nachweis über die Verwertung nach. 

dem Stand der Technik. was von der ARA·nicht gefordert wird. 

Halten Sie diese Unterschiede für konform mit dem Gleich.b.eirsgrundS3tZ? 

Welche Verpflichtungen der EntSorger und Verwerrtt bestehen den 

"Selbstentpflichtem" über den Stand der EntsorgungstectuiikAuskunn zu erteilen? 

6_ Es muß ausreichende verbindliche Richtlinien für die Ausstatru."lg vc;n Zwischen­

lagern. Recycling- und EnrsorgungsanlagcD geben~ damit "Öko-Dumpinglt im Wen­

bewerb nicht ökonomische Vorteile hat. " 

Wetche Richtlinien und Verordnungen für Zwischenlager. Recycling- und Eatsor-. . 
gl.!figsanlagen gemäß AWG haben Sie bisher erlassen. um diese Wettbewerbspro-

bleme mman;whaltcn'! 
Welche sind die Kriterien. die oach Ihrer .AJlsicht "thermiscne Verwerru.nt' \Ion einet" . 

"sonstigen Verbesserung" unterscheiden'? 
~ 

Inwieweit entsprechen die \'on der Zem<:ntindustrie beabskLnigtc:1 Projekte \ll:C auch 

weitere Projekre diesen Kriterien'] ~ 

Inwieweit. entsprechen die in Eigen:m.lagen der Papienndustrie energetisch genutzten 

Altpapiermengen diesen Kriterien? 

Kann unter besonderen Umständen auch eine ko~..rnl.!I13.1e Müllverbrennungsanlage 

als "thermische Vervvemmg" anerkanntwerrlen'? 

Unter ·.~·elchen besonderen Umständen? 

7. Immer wieder wU'd von Konsumenten beklag~ daß es beim Eil1.kaui nicht möglich 

ist. eindeutig mschen Mehrweg· und Einwegsystemen zu unterscheiden. 
" 

Haben Sie die Absicht. für den Kons~nten eine eindeutige KennzeIchnung zur 

Unterscheidung von Einweg· und MehrwegsystCmen einzuiülu"cn'? 

8. In der Verordnung ist für den LerztVerbr.lUcher die Rückga~plli(;ht :ür die getrennte 
Sammlung unter Strafe ge~t.eUt worden. Sie haben angeki.i.c.d.ig~ :.1:: Lemverbtaucher 

nicht bestrafen zu woUen. 

Wie ve~gt sich diese A.n.kündigWlg mit dem W 0n!aut \lud ·J:r Abs1cht der gesetz­

lichen Bestimmungen? 

Wieviel zusätzliche Tonnage in den geaennt:;r. :;W~'11e:h:y,:r.:m~n glauben Sie du.rch 

die StrafandrohWlg zu erreichen'? 
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9. Inwieweit nimmt das Bundesministe..'ium für Umwelt, Jugend UildFamilie auf die 

. Einbalnmg der brtcll.rechilich~ Vorscb:riftcn bedacht? 

10, Sie haben den öst:rrcicb.ischen Städtebund eingebunden. ÄnderJllg~V\')rsc.b.!äge zum 

ARA-System einzubringen'! 

Beinhaltet diese Aufforde:run2 auch & .. 'l: Absicht. die Verpackungsveroronungen er-- . 
fordetlichenfalls zu ändern'! 

CiESHf1T SE ITEtl 06 
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